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* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

· Angaben zum Produkt
· Handelsname: BOTAZIT MS 80
· Verwendung des Stoffes / der
Zubereitung Hydrophobiermittel

· Hersteller/Lieferant: BOTAMENT Systembaustoffe
Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Tel.: ++49(0)2041 101-90
Fax.: ++49(0)2041 101-988

· Auskunftgebender Bereich: Technische Abteilung
msds@botament.de

· Notfallauskunft: Telefon: ++49(0)178 310 10 43

* 2 Mögliche Gefahren

· Gefahrenbezeichnung:
Xn Gesundheitsschädlich
N Umweltgefährlich

· Besondere Gefahrenhinweise
für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist kennzeichnungspfl ichtig auf Grund des

Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für
Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.
Wirkt narkotisierend.
R 10 Entzündlich.
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.
R 65 Gesundheitsschädl ich: kann beim Verschlucken

Lungenschäden verursachen.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit

verursachen.
· Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch

ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

· GHS-
Kennzeichnungselemente

Gefahr

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tödlich sein.

Achtung

H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
· Prävention: P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen

fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explos ionsgeschützte e lekt r ische Betr iebsmi t te l /

Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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· Reaktion: P301+P310 B E I  V E R S C H L U C K E N :  S o f o r t
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem
Haar) :  A l le  beschmutz ten,  get ränkten
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen.

· Lagerung: P405 Unter Verschluss aufbewahren.
· Entsorgung: P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen

/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

* 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· Chemische
Charakterisierung Zubereitung in Testbenzin

· Gefährliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8

Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte
Xn, N; R 10-51/53-65-66-67
Gefahr: Gesundheitsgefahr 3.10/1

70-100%

CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7

Diacetonalkohol
Xi; R 36
Achtung: Ausrufezeichen 3.3/2

< 2,5%

· zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16
zu entnehmen.

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen
· nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
· nach Augenkontakt: Ärztlicher Behandlung zuführen.
· nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

* 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· Geeignete Löschmittel: CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.
· Aus Sicherheitsgründen
ungeeignete Löschmittel: Wasser.

Wasser im Vollstrahl.
· Besondere
Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
· Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

· Umweltschutzmaßnahmen: Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige
Behörden benachrichtigen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder,

Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

* 7 Handhabung und Lagerung

· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren
Umgang: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
· Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern.

· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume
und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.

· Zusammenlagerungshinweis
e: nicht erforderlich

· Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: TRbF 180 (Betriebsvorschriften) beachten.

Behälter dicht geschlossen halten.
· Lagerklasse: LGK: 3 A (VCI) Entzündliche flüssige Stoffe.
· Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnu
ng (BetrSichV): Entzündlich

* 8 B e g r e n z u n g  u n d  Ü b e r w a c h u n g  d e r  E x p o s i t i o n / P e r s ö n l i c h e
Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer
Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
123-42-2 Diacetonalkohol (< 2,5%)
AGW () 96 mg/m³, 20 ml/m³

2(I);DFG, H
· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

Für mögliche MAK und AGW Abkürzungen:
vgl.Abschn.IIb * = Stoffe, für die (noch) keine MAK-Werte
aufgestellt werden können
vgl.Abschn.IV* = Sensibilisierende Arbeitsstoffe

* DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft: MAK- und BAT-Werte-
Liste 2007, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschäd-
licher Arbeitsstoffe, Mitteilung 43; VCH

Erklärungen zu zusätzlichen Angaben finden Sie unter TRGS 900
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kapitel 3.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und
Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

· Atemschutz: Filter A1 , Kennfarbe: Braun
Atemschutz empfehlenswert.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei
intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges
Atemschutzgerät verwenden.

· Handschutz: Schutzhandschuhe.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und
Hautpflegemittel einsetzen.

· Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen
abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das
Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar
und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu

erfahren und einzuhalten.
· Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.
· Körperschutz: Arbeitschutzkleidung

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften
· Allgemeine Angaben

Form: flüssig
Farbe: beige
Geruch: charakteristisch

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 145°C

· Flammpunkt: 30°C

· Zündtemperatur: 230°C

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die
Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

· Explosionsgrenzen:
untere: 0,6 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 5)
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obere: 6,5 Vol %

· Dichte bei 20°C: 0,85 g/cm³

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

· Viskosität:
kinematisch bei 20°C: 25 s (DIN 53211/4)

10 Stabilität und Reaktivität

· Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

· Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Gefährliche
Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* 11 Toxikologische Angaben
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral LD50 > 5000 mg/kg (Rat)
Inhalativ LC50/4 h 5500 mg/l (Rat)
  64742-47-8 Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte
Oral LD50 > 6000 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ LC50/4 h > 5 mg/l (Ratte)

· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Keine Reizwirkung
· am Auge: Keine Reizwirkung
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
· Zusätzliche toxikologische
Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der

Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der
letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

* 12 Umweltspezifische Angaben
· Ökotoxische Wirkungen:
· Bemerkung: Giftig für Fische.
· Allgemeine Hinweise: In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.

giftig für Wasserorganismen
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefährdend

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser,
in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

* 13 Hinweise zur Entsorgung

· Produkt:
· Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die

Kanalisation gelangen lassen.
· Europäischer Abfallkatalog
07 00 00 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
07 07 00 Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.
07 07 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Die Verpackung ist nach Maßgabe der Verpackungsverordnung

zu entsorgen.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie
können dann nach en tsprechender  Re in igung  e iner
Wiederverwertung zugeführt werden.

* 14 Angaben zum Transport
· Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):
· ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
· Kemler-Zahl: 30
· UN-Nummer: 1139
· Verpackungsgruppe: III
· Gefahrzettel 3 
· Besondere Kennzeichnung: Symbol (Fisch und Baum)
· Bezeichnung des Gutes: 1139 SCHUTZANSTRICHLÖSUNG
· Begrenzte Menge (LQ) LQ7
· Beförderungskategorie 3 
· Tunnelbeschränkungscode D/E

· Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-Klasse: 3 
· UN-Nummer: 1139
· Label 3 
· Verpackungsgruppe: III
· EMS-Nummer: F-E,S-E
· Marine pollutant: yes

Nein
· Richtiger technischer Name: COATING SOLUTION

· Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
· ICAO/IATA-Klasse: 3 
· UN/ID-Nummer: 1139
· Label 3 
· Verpackungsgruppe: III
· Richtiger technischer Name: COATING SOLUTION

(Fortsetzung auf Seite 7)
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· UN "Model Regulation":
UN1139, SCHUTZANSTRICHLÖSUNG, 3, III

* 15 Angaben zu Rechtsvorschriften
· Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen

Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und
gekennzeichnet.

· Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des
Produktes:

Xn Gesundheitsschädlich
N Umweltgefährlich

· Gefahrbestimmende
Komponenten zur
Etikettierung: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte

· R-Sätze: 10 Entzündlich.
51/53 Gift ig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.
65 Gesundhei tsschädl ich :  kann be im Versch lucken

Lungenschäden verursachen.
67 Dämpfe können Schläfr igkei t  und Benommenheit

verursachen.

· S-Sätze: 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23 Dampf nicht einatmen
36 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
43 Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein

Wasser verwenden
57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten

Behälter verwenden.
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.

· Nationale Vorschriften:
· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· Sonstige Vorschriften,
Beschränkungen und
Verbotsverordnungen M ö g l i c h e  B e s c h ä f t i g u n g s b e s c h r ä n k u n g e n  n a c h

Mutterschutzrichtlinie oder Jugendarbeitsschutzgesetz beachten.
D ie  Mu t te rschu tz r i ch t l i n ie  können  S ie  un te r  h t tp : / /
bundes rech t . j u r i s .de /muscharbv / index .h tml  und  das
Jugendarbeitsschutzgesetz unter http://bundesrecht.juris.de/
bundesrecht/jarbschg/gesamt.pdf ansehen.
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* 16 Sonstige Angaben:
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand
und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar, die gewährleistungsrechtliche Ansprüche begründen könnten.
Bezüglich der Gewährleistung für unsere Produkte gelten ausschließlich die Angaben in unseren
jeweils gültigen technischen Merkblättern und allgemeinen Verkaufsbedingungen. Das jeweils
gültige technische Merkblatt ist über www.botament.com abzurufen.

· Relevante R-Sätze 10 Entzündlich.
36 Reizt die Augen.
51/53 Gift ig für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.
65 Gesundhei tsschädl ich :  kann be im Versch lucken

Lungenschäden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut

führen.
67 Dämpfe können Schläfr igkei t  und Benommenheit

verursachen.

· Datenblatt ausstellender
Bereich: Technische Abteilung

· Ansprechpartner: Hr. Dr. Seltmann
· Abkürzungen und Akronyme: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport
Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization"
(ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances,
Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Daten gegenüber der
Vorversion geändert   
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